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der Erneuerbaren Energien und Infrastruktur“

Unser Dank gilt dem umweltpolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag
Angelfreund Ralph Lenkert für die Möglichkeit der öffentlichen Diskussion.



Am 17. Dezember 2020 stellte das Europaparlament klar, dass für die Klima- und Energieziele der EU im
Rahmen des Übereinkommens von Paris die Wasserkraft einen Beitrag leisten kann. Es ist jedoch der
Auffassung, dass dies nicht zulasten von Oberflächengewässern und des Schutzes von Lebensräumen
gehen sollte. Flüsse gelten als wichtigste Quelle von Ökosystemdienstleistungen und gehören zu den
am stärksten bedrohten Bereichen biologischer Vielfalt in Europa. Seit 1970 sind die Süßwasserarten um
83 % zurückgegangen, so das EU-Parlament. Daran hat die Wasserkraft einen signifikant hohen Anteil.

Gerhard Kemmler

sprach im Umweltausschuss als Mitglied der Lenkungsgruppe im Forum-Fischschutz, der
Projektgruppe „Frei fließende Flüsse im Bundestag“, des  Bundesarbeitskreis Wasser im
BUND und als Sachverständiger des Deutschen Angelfischerverbandes.

Es wird viel über Durchgängigkeit an Wasserkraftstandorten geredet, aber die Erfolge nach 20 Jahren
Wasserrahmenrichtlinie sind bescheiden. Das Wasserhaushaltsgesetz steht übrigens mit § 35
„Wasserkraftnutzung“ im Widerspruch zu den §§ 6 und 12 im gleichen Gesetz. Beide fordern die
Erhaltung von Funktions- und Leistungsfähigkeit von Lebensräumen, was mit Wasserkraft definitiv
nicht gelingt. Darüber hinaus ist eine Erlaubnis zu versagen, wenn schädigende
Gewässerveränderungen nicht ausgleichbar sind. Stau im Fließgewässer ist z. B. nicht ausgleichbar und
tote Fische ebenfalls nicht. Hierfür hat die Wasserrahmenrichtlinie den Art. 4 Abs. 7 und das WHG mit §
31 (2) eine Ausnahmeregelung geschaffen, die man im Vollzug und der weiteren Gesetzgebung auch
nach Vorsprache bereits 2019 im Bundesumweltministerium vollkommen ignoriert.

Nur diese Ausnahmen befreien Betreiber von der Umwelthaftung!
Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Erneuerbaren Energie die klare Forderung zur Kohärenz

(Beachtung) der Umweltgesetzgebung der Richtlinie 2018/2001
sträflichst missachtet. Nicht mit uns!

Statement



Frage 1. Herr Lenkert MdB - Herr Kemmler sie haben in Ihrer Stellungnahme auf die Probleme für Gewässer
hingewiesen, könnten Sie die Entwicklungen der Fischbestände an einem Beispiel darlegen und wie wäre die Situation
für viele Fischarten ohne menschliche Unterstützung (Einsetzen Fischnachwuchs durch Verbände und sonstige)

Ein Beispiel - Oberflächenwasserkörper 100 km „Mittlere Saale“
Die Saale war einst fischreichster Nebenfluss der Elbe in Deutschland und Lachs-Laichgebiet.
Nach dem Bewertungsmaßstab der Fischerei betrug die „Fischbiomasse“ vor 1900 noch
mindestens 1000 kg/ha, was dem sehr guten Zustand nach Wasserrahmenrichtlinie
entsprechen könnte.
Ein amtliches Gutachten hat 1994 noch 300 kg/ha Fischbiomasse bei Gewässergüte III
festgestellt. Trotz Wasserrahmenrichtlinie und durch den Bau von Kläranlagen und
Gewässergüte II,  wiesen alle Messstellen in der Mittleren Saale 2019 weniger als 20 kg/ha
Fischbiomasse aus. Die nach BGB eigentumsgleichen Fischereirechte in der Saale kann man
nur noch als Liebhaberprojekte bezeichnen.

Ungeachtet des schlechten Zustandes der Saale wurde im Sommer 2020 noch ohne
Öffentlichkeitsbeteiligung von der Thüringer Landesanstalt ein 30 KW Restwasserkraftwerk
in Dorndorf/Saale rechtswidrig genehmigt. Das zuständige Verwaltungsgericht in Gera hatte
gerade diese Verfahrensweise 4 Wochen vorher in einen von mir erwirkten Verfahren zur
Weißen Elster verurteilt. Das ist nur ein Beispiel von sehr vielen, wie Behörden mit dem
hohen Naturgut der höchsten Ökosystemdienstleistungen umgehen.
Den Wanderfischen wird durch mehr als 20 teilweise vollkommen
veraltete Wasserkraftanlagen in Sachsen-Anhalt der Zugang nach
Thüringen für immer verwehrt. Verstoß gegen Art. 4 (8) RL 2000/60



Woran liegt es dann?
Die negativen Einflüsse durch 13 neue
oder reaktivierte Wasserkraftanlagen in
Thüringen mit insgesamt nur 3,5 MW
Jahresleistung, Prädatoren,
Klimawandel, schädliche Einträge, wie
Reifenabrieb aus Straßenabwässern
töten Fische und eine ökologisch extrem
schädliche Talsperrensteuerung sind am
Niedergang der Fischfauna beteiligt.
Kein einziger Wasserkraftstandort
verfügt über einen Fischschutz nach
dem Stand der Technik. Wenn auch
gerade Millionen im Oberlauf in die
Durchgängigkeit von Wehren ohne
Wasserkraft investiert wurde, erfüllt
auch keine Fischaufstiegsanlage an
Wasserkraftstandorten die hohen
Anforderungen der Wasserrahmen-
richtlinie Anhang V. Es erfolgt keine
Wartung und keine Kontrolle! Die
landeseigenen Vorgaben zu
Beeinträchtigungen von max. 25 % des
Flusslaufes durch Ausleitung und Stau
zwischen Wehren, werden ignoriert.
Anordnungen nach §§ 33, 34, 35 WHG
sind selten.

Jena: 20 Jahre nichts passiert & nur abkassiert!
Rasenmühlen- & Paradieswehr
2011 Austausch 20 mm
Rechen gegen 15 mm Rechen
ohne Fischabstieg!
Es sterben nun noch mehr
Fische vor dem Rechen, als in
der Turbine.
Belohnung durch Behörde &
Umweltgutachter wegen
angeblicher Verbesserungen.
Je Anlage ca. 50 bis 80.000,- €
EEG-Vergütung jährlich - 20
Jahre lang! Keine Wartung!

Fischtreppe
Jena-Paradies
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Wasserrahmenrichtlinie



Mehrere Wertgutachten gehen von einer
durchschnittlichen Entnahme von 50 % der
Fischbiomasse pro Jahr durch Kormorane aus.
Über viele Jahre habe ich mit dem Nabu
Schaftplatzzählungen durchgeführt.
Danach musste man in strengen Wintern von
mindestens 35 Tonnen Fischverlusten in den 100
km Thüringer Saale unterhalb der Talsperren
ausgehen.
Gravierend negative Einflüsse hat das Talsperren
Management auf die Ufer- und geschützten
Biotope der Unterwasservegetation durch
künstlich lang anhaltende Hochwasserzustände.
Auch die plötzlichen Pegeländerungen, wie im
Folk EuGH Urteil zur Umwelthaftung beschrieben,
führen zur massenhaften Vernichtung von
Fischbrut und Kleinfischen durch Trockenfall.

Dagegen helfen unsere jährlichen Investitionen
von ca. 5000 € zur Auffüllung der Fischbestände,
Strukturverbesserungsmaßnahmen und unser
Engagement für die Vermehrung autochthoner
Anhang II Arten nicht.
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Frage 2. Herr Lenkert MdB - Herr Kemmler große Probleme bereiten Wasserkraftanlagen für
Fischbestände. Welchen Bedeutung haben diese Anlagen für die Stromerzeugung und wie ist die Wirkung der Wasserkraft
auf den Klimawandel und die Biodiversität, könnten sie dies erläutern?

Der EEG geförderte Ausbau der Wasserkraft hat nicht
verhindert, dass heute nicht mehr Wasserkraftstrom
erzeugt wird als vor 30 Jahren, weil das energetisch
nutzbare Wasser stetig abnimmt. Insgesamt beträgt der
Anteil Wasserkraft am Bruttostromverbrauch nur 3,5 %.
Nach Angaben der Wasserkraft sind 94 %, also 6900
Anlagen Kleinwasserkraftanlagen unter 1 MW.
Sie erzeugen weniger als 3 % des Wasserkraftstromes,
oder 0,3 % des Verbrauchs.

Mit der Argumentation Grundlastfähigkeit kann es nicht weit her sein, wenn mitunter die Stromerzeugung
im Rhein sogar um mehr als 50 % einbricht. Nicht umsonst klassifiziert im Rahmen der EU-Taxonomie-
Verordnung eine "Experten-Kommission" die Wasserkraft als "Brückentechnologie„.

Die Uni München hat sogenannte innovative
Wasserkraftanlagen (Wasserkraftschnecken, bewegliche
Kraftwerke, Vertikalrechen, Überlaufrechen oder VLH Turbinen)
untersucht und war nicht zufrieden (Prof. Dr. Geist).

Einzig Anlagen bis 100 m³/s mit Horizontal-
Leitrechen-Bypass-System nach Ebel, Gluch & Kehl
mit hoher biologischer Wirksamkeit, gewährleisten
praktisch eine verzögerungsfreie Abwanderung,
den Sedimenttransport und guten Fischschutz.
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Saale/Naumburg/Öblitz,
Stand der Technik 50 m³/s
10 mm Rechen, 900 KW

Aufstieg
200
Fische
pro Tag



Fast alle Fischtreppen in ganz Europa sind
schlecht angeordnet und unzureichend
oder nicht auffindbar.
Aufstiegszahlen April Beispiele:
Weser Bremen 15 Fische pro Tag
Rhein Iffezheim: 145
Mosel Koblenz: 30
Main Kostheim: 20
die kleine Saale bei Naumburg immerhin mit 200
Fischen am Tag. Danach müssten im Rhein die 30-50
-fache Anzahl Fische am Tag aufsteigen.
3 Fischeinstiege in Öblitz nach Ebel für große Fische
direkt hinter der Turbine erhöhen die Auffindbarkeit
signifikant und mindern das Risiko durch Sprint bis zur
Turbine vorzudringen.

Insgesamt eine vernichtende Bilanz zur
Biodiversität in Fließgewässern, wo sie
überhaupt noch fließen, denn im Mittel
befindet sich alle 500 m ein Querbauwerk.
Bundesregierung und Länder haben
beschlossen, wir brauen noch mehr
davon!

Fischaufstieg eine Katastrophe

Die Wanderhindernisse führen zu langen
Suchbewegungen und damit zu einem
exponierten Prädationsdruck durch
Raubfische und Kormorane. Selbst in den
Becken der Fischteppen werden durch
Welse Lachsaufsteiger gefressen.

www.lachsprojekt.de

Wartungen von Fischtreppen und
Mindestwasser sind die Ausnahme.



Mit der Änderung des Umweltschadensgesetzes und dem Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der
Richtlinie EU 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (BR-Drs
25/1/21) im Teil Wasserkraft unterläuft aus Sicht der Verbände der Gesetzgeber das EU-Umweltrecht
und verkennt im Gesetzgebungsverfahren die übergreifende Wirkung der Umwelthaftungsrichtlinie
2004/35/EG auf die Wasserrahmen, - Meeres-, FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Natürlich wurden
Umweltschadensgesetz und Umweltinformationsgesetzes (BR-Drs. 41/21; BT-Drs 19/24230) ebenfalls
nicht, wie von der Kommission im Vertragsverletzungsverfahren gefordert, entsprechend an das
Europarecht 1:1 angepasst. Das Vertragsverletzungsverfahren wird wohl beim Gerichtshof enden.

Die klarstellenden Regelungen der am 06.10.2020 veröffentlichten Leitlinien zur Auslegung RL 2004/35
sind nicht berücksichtigt. Im wesentlichen wurden nur Berichtspflichten für große plötzliche
Schadensereignisse  eingeführt. 14 gefährlichen beruflichen Tätigkeiten im Anhang I USchadG, welche
auch permanent Umweltschäden verursachen können, wie beispielsweise auch die etwa 8000
Wasserkraftanlagen und andere Staue, blendet der Gesetzgeber im Umweltschadensgesetz einfach aus!
Nur etwa 10 Schadensfälle im Jahr werden prognostiziert. Nächste Beschwerde bei der EU-Kommission!

Frage 3. Herr Lenkert MdB - Herr Kemmler, wie bewerten Sie die europäische Gesetzgebung
im Gewässerbereich und deren Umsetzung in Deutschland und die gemeinsam Stellungnahme von Umweltverbänden
und Fischerei- und Anglerorganisationen?

N e u e  G e s e t z e  p r o v o z i e r e n  u n d  v e r e i n e n  A n g l e r - u n d  U m w e l t v e r b ä n d e !



Alle Wasserkraftwerke der Saale erzeugen kaum mehr als 10 MW, wofür es heute
bessere Alternativen und sogar Speichermöglichkeiten zur Grundlastfähigkeit, die
sich in „JenaBatteries“ mit schadstofffreien Flussbatterien im Megawattbereich
abzeichnen. Bis dahin sehe ich, wie auch in anderen Wanderkorridoren
unausweichlich, zur Verbesserung der Situation ein Abschaltmanagement von
Wasserkraftanlagen. Fische wandern & driften fast ausschließlich nachts abwärts.

In den Hauptwanderzeiten ab April bis Juni und Oktober bis Januar wären in den
Wanderkorridoren über die Fernsteuerung des EEG bei Dunkelheit Wasserkraftanlagen
abzuschalten, wie es bei Überangebot von Strom bereits regelmäßig von Leipzig aus erfolgt.
Diese Maßnahme befindet sich in Übereinstimmung mit dem LAWA Maßnahmenkatalog Nr.
76, wo technische und betriebliche Maßnahmen vorrangig zum Fischschutz an
wasserbaulichen Anlagen eine fischwanderverhaltenbezogene Steuerung vorzusehen ist.
Außerdem wären sämtliche Fischaufstiegshilfen nach dem Vorbild Saale-Naumburg (Öblitz)
mit Einstiegen unmittelbar an Turbinen zu errichten oder anzupassen.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass mittlerweile gerichtlich zulässig (BayVGH 26.11.2019 –
14 CS 19.617), Managementmaßnahmen zum Fernhalten von Prädatoren an Fließgewässern
behördlich angeordnet, unerlässlich sind.
Beides, Wasserkraft und Prädatoren verhindern mit Sicherheit jeweils
allein nach unseren 20 jährigen Erfahrungen und vorliegenden Fakten
die Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie.



Zwischen Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits und dem Landschafts- und
Naturschutz sprach sich die Mehrheit der geladenen Fachleute dafür aus, das

Potenzial von Windkraft und Fotovoltaik verstärkt zu nutzen.

Hingegen ist Nutzung von Bioenergie und Wasserkraft kritisch zu sehen.

Prof. Dr. Christina von Haaren vom Institut für Umweltplanung der Leibniz-
Universität Hannover stellte ein Modell vor, das berechnet, dass allein mit
Windkraft und Fotovoltaik auf allen geeigneten Dächern der geschätzte
Energiebedarf im Jahr 2040 naturschonend zu decken ist, auch ohne Anbaubiomasse
und Fotovoltaik auf Freiflächen.

Prof. Dr. Bernd Hansjürgens vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung
ist für eine Energiewende, die möglichst wenig Flächen in Anspruch nehme.
Bioenergie habe daher nur ein begrenztes Potenzial.
Auch Wasserkraft ist kritisch zu beurteilen.

Dr. Björn Peters vom Peters Coll. Forschungs- und Beratungsinstitut für
Energiewirtschaft und -politik sieht den Begriff „erneuerbare Energien“ kritisch, da
jede Form von Energiegewinnung mit Eingriffen in die Natur verbunden sei. Er bringt
die kostengünstigste und umweltfreundlichste Art, CO2-Emissionen zu reduzieren,
die Atomkraft mit Blick auf die Nachbarländer ins Spiel.



Juniorprofessor Dr. Paul Lehmann von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Leipzig schlug vor, bei Tierarten einen Populations- statt einen
Individuenschutz vorzunehmen und dafür „Dichtezentren“ zu definieren, in denen
keine Windkraftanlagen errichtet werden dürften.

Gerhard Kemmler vom Bundesarbeitskreis Wasser des Bundes für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) & DAFV

hob die aus seiner Sicht schädlichen Auswirkungen der Wasserkraft
hervor. Vor allem der Beitrag von 0,3 % zum Strombedarf durch ca.
7000 Kleinwasserkraftanlagen rechtfertige nicht die ernste
Gefährdung der Fischpopulationen und seien maßgeblich für den
Biodiversitätsrückgang in nahezu allen Flüssen verantwortlich.

Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), für die
Naturverträglichkeit der Windenergie sei es entscheidend, die dafür notwendigen
Flächen naturschutzfachlich in unkritischen Bereichen zu konzentrieren.

Quelle: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw08-pa-umwelt-erneuerbare-energien-820556


